
Amtsdelikte 131

Schwere passive Bestechung
§ 333

(1) Ein Beamter, welcher für eine Handlung, die eine 
Verletzung einer Amts- oder Dienstpflicht enthält, Ge
schenke oder, andere Vorteile annimmt, fordert oder sich 
versprechen läßt, wird wegen Bestechung mit Zuchthaus 
bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt Ge
fängnisstrafe ein.

Aktive Bestechung
§ 333

(1) Wer einem Beamten oder einem Mitglied der be
waffneten Macht Geschenke oder andere Vorteile anbietet, 
verspricht oder gewährt, um ihn zu einer Handlung, die 
eine Verletzung einer Amts- oder Dienstpflicht enthält, 
zu bestimmen, wird wegen Bestechung mit Gefängnis 
bestraft; auch kann auf Verlust der bürgerlichen Ehren
rechte erkannt werden.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so kann auf 
Geldstrafe erkannt werden.

Richterbestechung
§ 334

(1) Ein Richter, Schiedsrichter, Beisitzer einer Arbeits
gerichtsbehörde, Geschworener oder Schöffe, welcher Ge
schenke oder andere Vorteile fordert, annimmt oder sich 
versprechen läßt, um eine Rechtssache, deren Leitung 
oder Entscheidung ihm obliegt, zugunsten oder zum Nach
teile eines Beteiligten zu leiten oder zu entscheiden, wird 
mit Zuchthaus bestraft.

(2) Derjenige, welcher einem Richter, Schiedsrichter, 
Beisitzer einer Arbeitsgerichtsbehörde, Geschworenen oder
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